
 
 
 

Kurtaxe GruppenunterkunftlCamping/Ferienwohnung der Stadt Solothurn - 

Meldung der Logiernächte 

 

Betrieb/Monat/Jahr: …………………………………………………………………………………… 

 
1. Total der Logiernächte gemäss Meldung an das                            

Bundesamt für Statistik:                                                         ………………………………………. 

 
 

2. Abzüglich abgabenfreie Gäste gemäss § 4 und 5 des 

Reglements über die Erhebung einer Kurtaxe: 

a) Dauergäste (mehr als 30 Tage) ……………………… 
 

b) Militärpersonen .................................................. 
 

c) Personen mit Gutscheinen ................... 
 

d) Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr ................ 

Total abgabenfreie Gäste                                                       ………………………………………....
  

 
3. Total abgabepflichtige Logiernächte                                                            

 
4. Berechnung Kurtaxe 

Anzahl: ................ Erwachsene à Fr. 2.- 
 

Anzahl:…………...Kinder 6 bis 12 J. à Fr. 1.- 

Total geschuldete Kurtaxe 

 
Fr. ……………………………………  

Fr. ………………………………….. 

 
Fr.                                                    .

 

Ort und Datum: Stempel und Unterschrift: 

 
 
 
 

Solothurn,                                                                                                                                              

 

Dieses Meldeformular ist monatlich, jeweils bis am 5. des Folgemonats an Region Solothurn 

Tourismus zu faxen. Die geschuldete Kurtaxe ist jeweils bis am 10. des Folgemonats Region Solothurn 

Tourismus zu überweisen. Die rechtliche Grundlage bildet das Reglement über die Erhebung einer 

Kurtaxe durch die Stadt Solothurn vom 12. Dezember 1979. 

Für die pünktliche Abrechnung danken wir im Voraus! 
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